
208 B. Gesetzliche Bestimmungen

§ 334
Aussetzung der Verwirklichung von Maßnahmen 

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit
Das Gericht kann die Verwirklichung von Maßnahmen der strafrecht

lichen Verantwortlichkeit aussetzen, wenn der Antrag zugunsten des Ver
urteilten gestellt ist.

A c h t e s  K a p i t e l  

Verwirklichung der Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit

§ 338
Verantwortung für die Verwirklichung der Maßnahmen 

der strafrechtlichen Verantwortlichkeit
Zur Verwirklichung des Zwecks der von den Gerichten ausgesprochenen 

Maßnahmen der strafrechtlichen Verantwortlichkeit haben die zuständi
gen staatlichen Organe unter Mitwirkung von Wirtschaftsorganen, Betrie
ben und anderen Einrichtungen, Genossenschaften, gesellschaftlichen 
Organisationen, Bürgern und ihren Kollektiven die gesetzlich vorgesehe
nen Maßnahmen zu treffen.

§ 339 
Zuständige Organe

(1) Für die Verwirklichung der Maßnahmen der strafrechtlichen Ver
antwortlichkeit sind zuständig:
1. das Gericht bei Verurteilung auf Bewährung. Auferlegung besonderer 

Pflichten gegenüber Jugendlichen. Geldstrafe, öffentlichem Tadel und 
öffentlicher Bekanntmachung des Urteils;

2. die Organe des Ministeriums des Innern bei Freiheitsstrafe, Arbeits
erziehung, Einweisung in ein Jugendhaus, Haftstrafe, Jugendhaft, Ab
erkennung staatsbürgerlicher Rechte, Ausweisung und Einziehung von 
Gegenständen;

3. der Rat des Kreises bei Vermögenseinziehung. Aufenthaltsbeschränkung 
und Tätigkeitsverbot;

4. das für die Erteilung einer Erlaubnis zuständige Organ bei Entzug 
dieser Erlaubnis.

(2) Den Organen des Ministeriums des Innern obliegt auch die Voll
streckung der Todesstrafe.

(3) Bei der Verwirklichung einer Maßnahme strafrechtlicher Verant
wortlichkeit gegenüber einem Jugendlichen ist mit den Organen der 
Jugendhilfe zusammenzuarbeiten.
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